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Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 10.06.2010 1.2 
Verbandsversammlung beschließend 21.06.2010 1.2 
 
 
Betreff: Erste Änderung  des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen - 

Energieversorgung - 
Stellungnahme der Verbandsversammlung als Regionalrat Ruhr 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Die Verbandsversammlung stimmt  der Stellungnahme zur ersten Änderung des 
Landesentwicklungsplans –Energieversorgung– zu.  
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich 
Hümbs, Hans-Joachim Bereich 3 Planung 
Akt.zeichen 

Staatliche 
Regionalplanung 

 Bongartz, Michael 
Dr. habil. Thomas 
Rommelspacher 

 
 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss Beratungs- 
ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 201  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 200  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
 
gez.  Heinz-Dieter Klink 
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Begründung 
 
Die Verbandsversammlung hat die Verwaltung mit Beschluss vom 22.03.2010 beauftragt, 
eine Stellungnahme zur ersten Änderung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen 
–Energieversorgung– zu erarbeiten.  
 
Diese Stellungnahme soll im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bis 
zum 15. Juli 2010 in das Änderungsverfahren beim Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen eingebracht werden. 
 


